
 

Kosten für einen neuen Ausweis ohne Verpackung und Versand: EUR 3,00. Startrechte/Höhermeldung pro Antrag EUR 1,00. 

NIEDERSÄCHSISCHER SPORTSCHÜTZENVERBAND e.V.  

AB DEM SPORTJAHR 2012 GELTEN DIE NEUEN ANTRÄGE 

- MITGLIEDSAUSWEISE 

- STARTRECHTE UND HÖHERMELDUNG 

Die Mitgliedsausweise wurden dem Bereich Verwaltung der Geschäftsstelle 

zugeordnet. Frau Antje Ziemer bearbeitet diese Anträge. ziemer@nssv-

hannover.de; 0511 220021-12. 

Bitte die Altbestände der Mitgliedsausweisanträge nicht mehr benutzen. Die mit 

Stand 20.09.2010 sind noch bis Ende 2012 gültig. Danach gelten nur noch die 

Neuen Stand 01.10.2011. 

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die beiliegenden Passbilder mit der richtigen 

Mitgliedsnummer beschriftet sind. Die Passbilder sind nicht festzukleben! 

Gleichzeitig abgegebene Höhermeldung und Startrechte ist auf dem Antrag an der 

dafür vorgesehenen Stelle zu vermerken. Startrechte für den Stammverein werden 

automatisch erteilt (kein Antrag auf Startgenehmigung zusätzlich nötig). 

Wer im Besitz einer Lizenzkarte ist, den Verein wechselt und eine neue Lizenzkarte 

benötigt, der sollte unbedingt „Antrag auf eine neue Lizenzkarte“ ankreuzen. 

Die Termine für den Ausweisdruck in 2012 werden auf der Homepage des NSSV 

(www.nssv-hannover.de) bekannt gegeben.  

Bitte beachten Sie weiterhin die Angaben auf dem Antrag. 

Die Meldungen für geänderte Startrechte und Höhermeldungen wurden dem 

Bereich Sport des NSSV zugeordnet. Frau Laura Thelen bearbeitet diese Anträge. 

thelen@nssv-hannover.de; 0511 220021-16. 

Höhermeldungen werden nur nach Sportordnung eingetragen. Diese gelten für alle 

Wettbewerbe des Meisterschaftsprogramms. In den Seniorenklassen der Auflage-

Disziplinen sind Höhermeldungen nicht zulässig. Die Höhermeldung ist nur für das 

beantragte Sportjahr gültig. 

Nur die auf dem Antrag angegebenen Startrechte werden im Membit eingetragen, 

alte Startrechte werden dabei gelöscht. Diese Startrechte gelten nur für das 

Meisterschaftsprogramm und sind bis zu einen erneuten Antrag festgeschrieben. 

Startrechte für einen anderen Verband sind dem Antrag entsprechend zu 

vermerken. 

Bitte benutzen Sie wenn möglich, die Wettbewerbsnummern lt. SpO der einzelnen 

Disziplingruppen (siehe Merkblatt „INFO_Wettbewerbsnummern“). 

Für beide Anträge gilt:  

„Angaben zum Antragssteller“ immer komplett ausfüllen und der Antrags-

steller muss die Richtigkeit der Daten mit der eigenhändigen Unterschrift 

bestätigen. 

Ist dies nicht der Fall, kann der Antrag nicht bearbeitet werden. 

Stichtag für das kommende Sportjahr ist immer der 30.09. des Vorjahres! 
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